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sein der Mitarbeiter bei der Erfüllung ihrer Pflichten zu 
erhöhen, die Patienten vor Schäden zu bewahren, Fehler
quellen auszuschalten, aber auch schuldhafte Pflichtver
letzungen zu ahnden. Im Mittelpunkt steht die Erkenntnis, 
daß jede Art persönlicher rechtlicher Verantwortlichkeit 
nur bei schuldhafter Verletzung von Pflichten eintritt.

Das sozialistische Strafrecht kennt keine Verantwort
lichkeit ohne Pflichtverletzung. Deshalb ist die exakte Fest
stellung der Pflichten und ihrer Verletzung durch den Ver
antwortlichen der Ausgangspunkt für die Prüfung straf
rechtlicher Verantwortlichkeit bei Eintritt eines im Gesetz 
beschriebenen Schadens.

Das Strafrecht kennt auch keine kollektive Haftung. 
Jeder Leiter, jeder Mitarbeiter ist für eigene schuldhafte 
Pflichtverletzungen verantwortlich, nicht für das Fehl
verhalten anderer Kollektivmitglieder, wobei die Kontroll- 
und Aufsichtspflichten in die persönliche Verantwortung 
eingeschlossen sind.

13. Strafrechtlich relevantes Verhalten setzt Schuld 
voraus, wenn also die Pflichtverletzung als verantwor
tungsloses Handeln (§ 5 StGB) zu charakterisieren ist. Das 
bedeutet, daß das Strafrecht Sanktionen nur für verant
wortungslose Einstellungen zu den Pflichten, die dem ein
zelnen obliegen, enthält. Es ist im medizinischen Beruf 
gerade darauf gerichtet, im Interesse einer ordnungs
gemäßen medizinischen Betreuung der Patienten Ober
flächlichkeit, Unordnung, mangelnde Aufmerksamkeit, 
Vernachlässigung von Kontrollen u. ä. zu begegnen.

Rechtliche Verantwortung ist Verantwortung vor der 
Gesellschaft. Verantwortung und Schuld sind die tragen
den Prinzipien des Strafrechts, nicht der Erfolg oder Miß
erfolg der medizinischen Tätigkeit schlechthin. Daraus 
folgt auch die Erkenntnis, daß z. B. eine Fehldiagnose bei 
pflichtgemäßem Verhalten des Arztes ohne strafrechtliche 
Bedeutung ist.

Das Strafrecht berücksichtigt und toleriert auch in der 
medizinischen Tätigkeit das vertretbare Risiko, die Pflich
tenkollision und das nicht zu verantwortende persönliche 
Versagen und stimuliert damit ein schöpferisches Verhal
ten der Mitärbeiter des Gesundheitswesens zum Wohle 
der Patienten, wie es auch die Verantwortung durch die 
Kenntnis stärkt, daß das Verhalten jedes Mitarbeiters der 
gesellschaftlichen Wertung unterliegt und jeder für schuld
hafte Pflichtverletzungen vor der Gesellschaft einzustehen 
hat.

14. In der medizinischen Arbeit gilt der Vertrauens
grundsatz, ohne den optimale medizinische Betreuungs
leistungen nicht möglich sind. Der Leiter darf grundsätz
lich darauf vertrauen, daß jeder Mitarbeiter, insbesondere 
im abgestimmten medizinischen Betreuungsprozeß, ent
sprechend seiner Qualifikation, seinem Können und seinen 
Erfahrungen gewissenhaft in Übereinstimmung mit seinen 
Pflichten arbeitet.

Dieser Grundsatz gilt nicht, wenn der Mitarbeiter für 
die betreffende Aufgabe nicht über die erforderliche Qua
lifikation verfügt und daher der Anleitung bzw. Aufsicht 
bedarf, zeitweiliges subjektives Unvermögen zur Erfüllung 
einer Aufgabe vorliegt oder andere Umstände eine gewis
senhafte Arbeit nicht erwarten lassen.

15. Durch planmäßige und sorgfältige Leitungstätigkeit, 
vor allem durch systematische Nutzung der Fortschritte in 
Wissenschaft und Technik, der Erfahrungen anderer und 
der Auswertung von Pflichtverletzungen sowie durch 
strikte Ordnung und möglichst reibungslosen Arbeits
ablauf, können den Fehlerquellen und Versagenssituatio
nen weitgehend vorgebeugt und dem einzelnen die Erfül
lung der Pflichten erleichtert werden.
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